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.Frau Senatorin Scheeres dankt Ihnen für den Beschluss des Landeselternausschusses vom 12. März 2021 
zum Thema „Fahrradprüfungen ermöglichen". 

Sie hat mich gebeten, Ihnen hierzu die folgende Stellungnahme zu übermitteln: 

Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie teilt die Auffassung des Gremiums, dass die Ju
gendverkehrsschulen ein sehr wichtiger Ort sind, um Kinder und Jugendliche _auf die sichere Teilnahme 
am Radverkehr vorzubereiten. 

Allerdings hat der Senat in Abwägung verschiedener Interessen mit Blick auf die Entwicklung des Infekti
onsgeschehens· und dem übergeordneten Ziel, die Covid-19-Pandemie einzudämmen und den Gesund
heitsschutz der Bevölkerung zu gewährleisten, entschieden, das gegenwärtig wieder ansteigende Infek
tionsgeschehen zunächst weiter zu beobachten und noch keine weiteren Öffnungsmaßnahmen zu ver
anlassen. 

Dies betrifft auch die Jugendverkehrsschulen, welche für den Lehr- und Betreuungsbetrieb in Präsenz 
leider weiterhin geschlossen bleiben müssen, bis das Pandemiegeschehen eine Öffnung wieder zulässt 
(vgl.§ 13 Absatz 5 zweite SARS-CoV-2-lnfektionsschutzmaßnahmenverordnung1). 

Darüber hinaus muss zunächst sichergestellt sein, dass unseren Schülerinnen und Schülern aller Jahr
gangsstufen wieder Präsenzunterricht angeboten werden kann. 

1 zweite Verordnung über erforderliche Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor Infektionen mit dem Corona
virus SARS-CoV-2 (Zweite SARS-CoV-2-lnfektionsschutzmaßnahmenverordnung - 2. lnfSchMV) vom 4. März 
2021(GVBI. S. 198), zuletzt geändert durch Verordnung vom 13. April 2021 (GVBI. S, 2374). 
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Anregen möchte ich, bis zu einer Wiedereröffnung die Möglichkeiten des Übens auf dem Schulhof an 
den Grundschulen oder im persönlichen Umfeld in Betracht zu ziehen. Mir ist bewusst, dass dies die 
Übungsmöglichkeiten in der Jugendverkehrsschule nicht ersetzen kann, könnte aber unter der gegen
wärtigen Situation überbrückend wirken, bis die Jugendverkehrsschulen wieder zugänglich sind. 

Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend urid Familie beabsichtigt, die Schulen zeitnah über den weite
ren Umgang mit der Radfahrausbildung und der Radfahrprüfung in diesem Schuljahr zu informieren und 
wird entsprechende Vorschläge unterbreiten. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

Thomas Duveneck 

Beglaubigt 


